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Betreff:  

Bericht über das Ladeinfrastrukturkonzept des Landkreises Wittmund 

 

Sachverhalt: 
 
Hintergrund: 
 
Die Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr (NLStbV) bietet u.a. für 
Landkreise die kostenlose Erstellung von Ladeinfrastrukturkonzepten an. Die Erstellung 
erfolgt hierbei in enger Zusammenarbeit mit dem jeweiligen Landkreis. Das grundsätzliche 
Vorgehen bei der Konzepterstellung richtet sich nach 5 Aspekten/Schritten: 
 

- Bedarf/Angebot:   Wie viele Ladepunkte werden benötigt? 
- Standort:   Wo kann Ladeinfrastruktur errichtet werden? 
- Techn. Voraussetzungen: Welche Art der Ladeinfrastruktur eignet sich? 

Anfrage bei dem jeweiligen Netzbetreiber 
- Kosten:    Mit welchen Aufwendungen wird gerechnet? 
- Zeitplan:   Wann könnte umgesetzt werden? 

 
Das letztendliche Konzept wird sodann einen Überblick über das Potenzial und den Bedarf 
an Ladeinfrastruktur mittelfristig bis zum Jahr 2030 geben. Hierbei werden sowohl sinnvolle 
Standorte identifiziert, als auch die Netzauslastung und die Kosten betrachtet. 
 
Aktueller Stand im Landkreis Wittmund: 
 
Nachdem die erforderlichen Datengrundlagen in Bezug auf Einwohner nach Ortsteilen und 
Tourismus in enger Abstimmung mit den kreisangehörigen Gemeinden an die NLStbV 
übermittelt worden sind, fand am 01.12.2022 der erste Workshop zur Standortsuche mit 
Vertretern der NLStbV, den kreisangehörigen Gemeinden und des Landkreises Wittmund 
statt. Im Rahmen dieses Workshops hat sich herauskristallisiert, dass für die Standortsuche 
eine Bürgerbeteiligung ein sinnvolles Vorgehen wäre. Das Beteiligungsverfahren wurde dann 
federführend durch den Landkreis Wittmund durchgeführt und endete am 03.03.2023.  
 
Weiteres Vorgehen: 
 
Im nächsten Schritt werden die eingereichten Standortvorschläge durch die 
Elektromobilitätsmanager der NLStbV geprüft, zusammengefasst und ggf. ergänzt. Sofern 
die Standorte dann final festgelegt wurden, erfolgt die Prüfung der technischen 
Voraussetzungen und die letztendliche Verschriftlichung. 



0025/2023  Seite 2 von 2 

 

 

 

 

 

 

 

Wittmund, den 01.03.2023   

gez. Hillie, Werner      
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